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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 09. Juli 2021 hat der neu gewählte Aus-
schuss seine Arbeit aufgenommen. Alle bis-
herigen Ausschusssitzungen wurden Online 
durchgeführt. 
Die Ausschussmitglieder werden in den 
nächsten Ausgaben des Mitteilungsheftes 
vorgestellt.  
Der neue Ausschuss hat sich bereits über 
die großen landeskirchlichen Projekte wie 
„Neues Finanzwesen, Struktur 2024+ ein-
schließlich dem neuen Berufsbild Gemein-
deassistenz“ ausgetauscht. Bei all diesen 
Themen sind die zukünftigen Auswirkungen 
für die Kolleginnen und Kollegen bei Pfarr-
ämtern, Kirchenbezirken, Kirchenpfl egen, 
Verwaltungsstellen oder beim Oberkirchen-
rat besonders im Blick. Bereits jetzt ist die 
Verunsicherung bei Beschäftigten durch die 
Projekte spürbar. 
Diese Themen werden wir weiterhin über Be-
teiligungen in Arbeitsgruppen oder Gremien 
kritisch und konstruktiv begleiten. 

Sie können uns hierzu jederzeit gerne Ihre 
Fragen, Befürchtungen, Anliegen, Ideen oder 
Meinung mitteilen. Wir freuen uns auf die 
neue Aufgabe und die damit einhergehenden 
neuen Herausforderungen. Wir werden diese 
gemeinsam meistern. 
Die Hoffnung der zweite Pandemiewinter nä-
hert sich der „Normalität“ an, hat sich leider 
nicht erfüllt, wieder füllen sich die Intensiv-
stationen bis zur Belastungsgrenze. 
In dieser Krisenzeit mit mancherlei Ein-
schränkungen, Verkomplizierungen und all-
täglichen Belastungen wünschen wir Ihnen 
den Mut sich dieser Realität nüchtern zu stel-
len und wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine gute Weihnachtszeit und ein gutes und 
gesegnetes neues Jahr. 

Herzliche Grüße

Ihr
Thomas Messerschmidt
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Ein neuer Ausschuss beginnt…

Nachdem der 9. Ausschusses zunächst kom-
missarisch besetzt wurde, kamen wir im Ap-
ril und im Juni zu unseren ersten Sitzungen 
zusammen. Dort wurde u.a. die Mitglieder-
versammlung vorbereitet. Am 9. Juli fand sie 
in Esslingen statt.

Nach der Begrüßung durch den bisherigen 
stellvertretenden Vorsitzenden Jan Herr-
mann und der Andacht durch Pfarrer Fuchs 
aus Esslingen folgte der Geschäftsbericht. 
Danach wurde gewählt.

 Der Ausschuss wurde besetzt mit:

Erster Vorsitzender:
 Thomas Messerschmidt, 
 KVSt Tübingen

Zweite Vorsitzende:
 Sina Heider, OKR

Rechnerin:
 Heike Reichenecker, Kipfl . Esslingen

Schriftführerin:
 Nora Franziska Schenker, 

Kpfl  Besigheim

Berufsgruppe Angestellte:
 Kai Münzing, Kpfl  Dettingen; 

Amelie Seifert, OKR; 
Andrea Stemmer, Kpfl  Weilimdorf

Berufsgruppe Pfarramtssekretariat:
 Inge Keppler, Neusatz; 

Dagmar Rau, Dekanat Heidenheim; 
Cornelia Rietzler, Mössingen

Berufsgruppe Kirchenpfl egen: 
 Stephan Bartel, Heilbronn; 

Michael Gläsche, Besigheim; 
Martina Keller, Reudern

Berufsgruppe Verwaltungsbeamte:
 Klaus Danisch, OKR; 

Christine Preißing, KVSt Esslingen; 
Werner Kleine, KVSt Esslingen

Im Anschluss wurden die Rechnungsab-
schlüsse 2019 und 2020 beschlossen und 
dem Haushaltsplan 2020 nachträglich zuge-
stimmt.

Es folgte der Bericht der Rechnungsprü-
fer zu den Haushaltsjahren 2019 und 2020 
und die anschließende Entlastung. Nach der 
Vorstellung und Verabschiedung des Haus-
haltsplanes 2021 und der Wahl der Rech-
nungsprüferinnen für die nächsten zwei 
Jahre (Regine Kaufmann, Esslingen und 
Bettina Burkhard, Esslingen) wurden die an-
gegangen Anträge besprochen. Zum Schluss 
werden die ausscheidenden Mitglieder mit 
einem Dankesgruß verabschiedet.

Bei den nächsten Sitzungen des Ausschus-
ses wurde aus verschiedenen Ausschüssen 
und Arbeits- und Fachgruppen berichtet:

Der Fort- und Weiterbildungsausschuss hat 
im Juni in Löwenstein getagt. Die Übergabe 
der Tagungsorganisation von Herrn See-
mann auf Frau Scaramusszino ist inzwischen 
erfolgt. Das Seminarheft für das nächste 
Jahr ist erstellt mit einer Mischung aus Prä-
senz- und Onlineseminaren.

Schaufenster
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Bei den hauptberufl ichen Seminaren im No-
vember gab es unterschiedliche, z.T. tages-
aktuelle Änderungen der Corona-Regeln. Um 
den Aufwand zu minimieren, werden die Jah-
resfachseminare in 2022 in 2G geplant mit 
der Möglichkeit des Onlinezugangs.

In der Zusammenarbeit mit der Kirchenpfl e-
gervereinigung liegt der Schwerpunkt bisher 
auf der Fort- und Weiterbildungsarbeit. Es 
wird überlegt, wie eine weitere Zusammen-
arbeit in der Zukunft aussehen kann. 

Die Kirchenbeamtenvertretung hatte am 
22. Oktober ihre konstituierende Sitzung. 
Mitglieder von der Kirchenpfl egervereini-
gung sind Herr Essig, Herr Rücker und Herr 
Schweikert, vom Verband Herr Danisch, Herr 
Kleine und Frau Preißing (Sprecherin). Ein 
erster Punkt war die Änderung der Reise-
kostenordnung. Es wurde eine Stellungnah-
me verfasst.

Aus dem Projekt Zukunft Finanzwesen wurde 
berichtet. Nach der Synode wird der Verband 
eine Stellungnahme erarbeiten. Sie fi nden 
Sie an anderer Stelle im Heft. 

Beim Projekt Stuktur 2024+ und dem neuen 
Berufsbild Gemeindeassistenz wurden wir 
ebenfalls informiert. Es wird das nächste 
Treffen der Arbeitsgruppe abgewartet und 
im nächsten Ausschuss erneut darüber be-
richtet.

Unsere Homepage – www.vvm-wue.de – 
wurde inhaltlich und gestalterisch von Frau 
Seifert neu gestaltet. 

Herr Münzing scheidet aus dem Ausschuss 
aus. Seit November bringt sich stattdessen 
Anne Mareike Oetken, OKR – zunächst kom-
missarisch – ein.

Für das nächste Jahr haben wir für den Aus-
schuss am 18. März einen Studientag und 
Anfang Mai eine Klausurtagung geplant. 

Am 13.07.2022 fi ndet die nächste Mitglie-
derversammlung im Bernhäuser Forst statt.
Dann wollen wir auch das Jubiläum feiern. 
Nähere Informationen erhalten Sie im nächs-
ten Heft.

Der „neue“ Verband stellt sich vor

In den kommenden Mitteilungsheften starten wir eine neue Reihe unter der Rubrik „Der neue 
Verband stellt sich vor“. 

Nach und nach werden sich die neuen Vorstands- und Ausschussmitglieder vorstellen. Das 
Redaktionsteam hat allen Mitgliedern die gleichen Fragen gestellt. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Kennenlernen und stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. 

Wir beginnen natürlich mit unserem Vorsitzenden. 

Schaufenster
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Thomas Messerschmidt 

Warum sind Sie im Verband tätig? 

Aktuell möchte ich die Anliegen der Berufs-
gruppe des Verwaltungsbereiches in den 
Diskussionsprozess über eine neue Verwal-
tungsstruktur einbringen. 

Was machen Sie, wenn Sie nicht im Ver-
band tätig sind?

Gerne fahre ich Fahrrad oder Spiele noch al-
tersgemäß Fußball, auch lese ich gerne. 

Was ist Ihr Lieblings-Reiseland?

Italien

Was ist Ihr Lieblingsrezept? 

Weckenspatzen

Was ist Ihr Lieblingsbuch? 

Großer-Tiger und Christian von Fritz Mühlen-
weg 

Lieblingsrezept: Weckenspatzen

Altbackene Brötchen in kleine Würfel 
schneiden mit Milch oder Wasser und 
einer ausreichend Anzahl Eier zu einem 
Teig vermischen, weitere mögliche Zu-
taten wie kleingeschnittene Zwiebel und 
Schinkenwurst hinzugeben. Salz und 
Pfeffer … dazu.

Mit zwei Esslöffel aus dem Teig die We-
ckenspatzen stechen und in einer heißen 
Gemüsebrühe fertigkochen. 

Noch Kartoffelsalat dazu machen und 
das Gericht ist fertig. 

Schaufenster
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Andrea Stemmer

Warum sind Sie im Verband tätig?

Mir ist ein gutes, offenes und vertrauensvol-
les Miteinander wichtig. Ich freue mich auf 
eine aktive Zusammenarbeit und eine gute 
Gemeinschaft im Verband. Mein Ziel ist, An-
regungen von Mitgliedern aufzunehmen, an 
diesen Themen gemeinsam zu arbeiten und 
umzusetzen. Meinen Schwerpunkt sehe ich 
in der Fort- und Weiterbildung. 

Was machen Sie, wenn Sie nicht im Ver-
band tätig sind?

Ich arbeite auf der Kirchenpfl ege in Stuttgart-
Weilimdorf. Bin mit meiner Familie oft in der 
Natur und habe viel Spaß beim Puzzeln.

Was ist Ihr Lieblings-Reiseland?

Die Alpen – im Winter beim Ski fahren, im 
Sommer beim Wandern

Was ist Ihr Lieblingsrezept? 

Pina Colada

Was ist Ihr Lieblingsbuch? 

Harry Potter von J. K. Rowling

Lieblingsrezept: Pina Colada

Zutaten: 
4 cl weißer Rum, 8 cl Ananassaft, 
2 cl Sahne, 4 cl Cream of Coconut,
3 Eiswürfel, 3 EL Crushed Ice,
1 Ananasscheibe und 
1 Cocktailkirsche 

Zubereitung
Rum, Ananassaft, Kokosnusscreme, 
Sahne und Crushed Ice kräftig shaken, 
in ein Glas mit Eiswürfel geben. Mit Ana-
nasscheibe und Cocktailkirsche verzie-
ren – und genießen! 

Schaufenster
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Dagmar Rau

Warum sind Sie im Verband tätig?

Um die Interessen der Mitarbeiter/-innen in 
den Pfarramtssekretariaten und den Deka-
natämtern zu vertreten.

Was machen Sie, wenn Sie nicht im Ver-
band tätig sind?

Geschäftsführerin im Dekanatsbüro in Hei-
denheim

Was ist Ihr Lieblings-Reiseland?

Hawaii (USA) – nur zwischenzeitlich aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr gut umsetz-
bar

Was ist Ihr Lieblingsrezept? 

Forellen-Lauch-Quiche

Was ist Ihr Lieblingsbuch? 

Ich habe kein ausgesprochenes Lieblings-
buch – aber hier zwei Romane die ich in 
letzter Zeit gelesen habe und die ich sehr 
empfehlen kann: Die hellen Tage von Zsuzsa 
Bánk, Der Wilde von Guillermo Arriaga

Lieblingsrezept: Weckenspatzen

Für den Tei: 250 g Mehl, 120 g Butter, 
1 Ei, Salz
Für die Füllung: 1 Apfel, 500g Lauch,
250 g Räucherforellenfi lets, 1 EL Butter, 
250 g Sahne, 3 Eier, Salz, Pfeffer

Teig: 
Mehl, Salz, Butter, Ei, evtl. 2–4 EL Was-
ser zu einem Teig verkneten. 

Füllung: 
Apfel waschen, vom Kerngehäuse be-
freien und in dünne Spalten schneiden. 
Lauch putzen und in 1 cm breite Ringe 
schneiden. Forellenfi lets klein zupfen. 
Butter erhitzen, die Apfelspalten dar-
in ca. 2 Min. andünsten, herausheben 
und beiseitestellen. Lauch in die Pfan-
ne geben und bei mittlerer Hitze weich 
dünsten, salzen und pfeffern. 

Den Teig in ausrollen und in eine Back-
form geben. Bei 200°C ca. 10 Min. ba-
cken.  

Lauch und Forelle auf dem Teig vertei-
len. Die Sahne mit den Ei ern verquirlen, 
salzen und pfeffern und darübergießen. 
Die Apfelspalten auf der Quiche anord-
nen und diese im heißen Ofen in 25 – 30 
Min. goldbraun backen.

Schaufenster
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News aus der Landeskirche

Einsetzung Frau Rivuzumwami und 
Herr Schuler am 28.09.2021

Die Einsetzung von Oberkirchenrätin Rivu-
zumwami und Oberkirchenrat Schuler fand 
am 28.09.2021 in der Lutherkirche in Bad 
Cannstatt statt. Die Einsetzung musste aus 
pandemischen Gründen mehrmals verscho-
ben werden und konnte nun im September 
2021 durchgeführt werden. 

Oberkirchenrat Christian Schuler leitet das 
Dezernat 8a „Gemeindliches, Organisations-, 
Aufsichts- und Strukturangelegenheiten“. Er 
hat sein Amt bereits zum 1. März 2020 an-
getreten. 
Oberkirchenrätin Carmen Rivuzumwami lei-
tet das Dezernat 2 „Kirche und Bildung“ seit 
dem 1. März 2021. 

Digitalisierungsforum am 29.10.2021:

Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung hin 
zu mobilem Arbeiten beschleunigt. Wie ver-
ändert sich durch die Digitalisierung das Ar-
beiten? Was bedeutet „New Work“? Welchen 
Einfl uss hat die Corona-Pandemie auf die Be-
deutung von Arbeit in unserer Gesellschaft? 
Und was heißt das für die Arbeitsbereiche in 
der Landeskirche und die Arbeitsweisen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Beim 8. 
Forum Digitalisierung in der Landeskirche 
ging es um „New Work – Zukunft der Arbeit“. 
Hochkarätige Referierende haben die Key-
notes gehalten. In Teilforen am Nachmittag 
wurden die Themen anhand von Praxis-Mo-
dellen vertieft. Rund 220 Interessierte nah-
men an dem Online-Forum teil.

Möbelaktion des 
Ev. Oberkirchenrat & Sprayer-Aktion

Im Juli 2021 fanden zwei herausragende Ak-
tionen statt. 

Zum einen wurde unter großer Mithilfe vie-
ler Mitarbeitenden des Ev. Oberkirchenrats 
mehrere Lastwagen der Firma Möbel-Hof-
meister mit Büromöbeln des alten Dienstge-
bäudes beladen. Die Firma Möbel-Hofmeister 
hat großzügigerweise Lastwagen, Fahrer und 
Lagerfl äche bereitgestellt, um die Möbel vor 
einer Verschrottung zu bewahren. Die Möbel 
sind nun zum Teil schon zu Partnerkirchen 
in die Diaspora in Osteuropa gespendet 
worden. Voller Dank sind die Möbel dort 
ausgeladen worden und fi nden dort gute 
Verwendung. 

Zum anderen wurde gemeinsam mit dem 
EJW zwei Sprayer-Aktion durchgeführt. Der 
Sprayer Lucas Wurmbach hat am Treppen-
aufgang der alten Tiefgarage des Ev. Oberkir-
chenrats verschiedene Platten am Tage der 
Abschiedsandacht zum alten Dienstgebäude 
besprüht. Diese werden bei einer Charity-
Auktion versteigert. 

Die alte Tiefgarage wurde bei einer weiteren 
Aktion gemeinsam mit Mitarbeitenden des 
OKR, BUFDIs des EJWs und weitere Inter-
essierte mit dem Motto „Junge Menschen 
gestalten Kirche“ besprüht. 

Frühjahrstagung 2021 der Landessynode

Am 19. und 20. März 2021 kam die Lan-
dessynode der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg zu ihrer Frühjahrstagung 
zusammen. Aufgrund der Corona-Situation 

Aktuelles
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fand die Tagung in einem hybriden Format 
statt, bei dem fast alle Synodalen per Video-
konferenz teilnahmen.

Auf der Tagesordnung standen neben dem 
Bericht von Landesbischof Dr. h .c. Frank 
Otfried July zu den Zwölf Leitsätzen zur Zu-
kunft einer aufgeschlossenen Kirche der EKD 
unter anderem auch das landeskirchliche Kli-
maschutzkonzept sowie ein Bericht zum der-
zeitigen Stand der Diskussion beim Thema 
Abendmahl.

Sommertagung 2021 der Landessynode

Am 2. und 3. Juli 2021 fand die Sommerta-
gung der Württembergischen Evangelischen 
Landessynode statt. Aufgrund der andau-
ernden Corona-Situation erneut in einem 
hybriden Format, bei dem die meisten der 91 
Landessynodalen per Videokonferenz teil-
nahmen. 

Auf der Tagesordnung standen neben einer 
Reihe von Gesetzesänderung die Debat-
te über Kriterien zur künftigen inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung der Landeskirche so-
wie die Mittelfristige Finanzplanung und die 
Einbringungen eines Gesetzes zum Schutz 
vor sexualisierter Gewalt, das nach der Ta-
gung im zuständigen Ausschuss beraten 
wird. Außerdem ging es um die Finanzierung 
der weiteren Arbeit mit gefl üchteten Men-
schen und Fluchtursachenbekämpfung in 
Herkunftsländern sowie um einen Aktions-
plan gegen Rassismus und Antisemitismus 
und die Gestaltung der Reformationsdekade 
bis zum 500. Jubiläum der Reformation in 
Württemberg im Jahr 2034. 

Erstmals hat der landeskirchliche Beauftrag-
te bei Landtag und Landesregierung vor der 
Synode aus seiner Arbeit berichtet.

Die Herbsttagung 2021 fand vom 25. bis 
27. November statt.

Die neue Telearbeitsrechtsregelung für die Landeskirche

Die neue arbeitsrechtsrechtliche Regelung 
wurde am 16. Juli 2021 von der Arbeits-
rechtlichen Kommission beschlossen. Am 
1. Oktober 2021 war es dann soweit und die 
Regelung ist in Kraft getreten. 
Durch die Pandemie-Zeiten hat, zumindest 
in einigen Dienststellen, das Home-Offi ce 
bereits Einzug erhalten. Daher war es an der 
Zeit dies auch rechtlich zu fi xieren. Klar ist, 
dass das Home-Offi ce nicht nur positive Sei-
ten hat, sondern wir uns alle umstellen müs-
sen. Dennoch scheint die Regelung ein guter 
Kompromiss und auch eine gute Lösung für 
das Annähern an das Thema Home-Offi ce. 

Im Folgenden gibt es einen kurzen Überblick, 
was die Regelung beinhaltet und was Sie un-
bedingt wissen sollten: 

1. Begriffl ichkeiten 

Die Anlage 1.3.2 geht begriffl ich immer und 
ausschließlich von dem Begriff der Telear-
beit bzw. von Home-Offi ce aus. Der Begriff 
Telearbeit und Home-Offi ce sind hier gleich-
zusetzen. Hierunter versteht man die Er-
bringung der geschuldeten Arbeitsleistung 
regelmäßig im häuslichen Bereich der/des 
Beschäftigten. 

Aktuelles
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Die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmä-
ßige Arbeitszeit wird somit ganz oder teil-
weise in der Wohnung der/des Beschäftigten 
(häusliche Arbeitsstätte) und teilweise in der 
Dienststelle des Dienstgebers (betriebliche 
Arbeitsstätte) erbracht.

Den Begriff des mobilen Arbeitens („Arbei-
ten von überall“, unabhängig davon, ob es 
ein Café oder das Schwimmbad ist) kennt 
diese neue Regelung nicht. Dies war seitens 
der Arbeitsrechtlichen Kommission eine 
bewusste Entscheidung, da wir uns dieser 
Form des Arbeitens erst annähern müssen. 
Dennoch hat die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion auch erkannt, dass es Lebensumstände 
gibt, in denen man nicht an einem festen Ar-
beitsplatz arbeitet, ohne dass eine Entgren-
zung stattfi ndet. Daher wurden in § 2 der 
Regelung Ausnahmen formuliert, wann die 
Mitarbeitenden nach Rücksprache außerhalb 
der häuslichen bzw. dienstlichen Arbeitsstät-
te arbeiten können:

 auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit
 während sonstiger Fahrtzeiten in öffent-

lichen Verkehrsmitteln
 in sonstigen Wohnräumen (z. B. bei 

Lebenspartner/innen, bei Eltern, in 
Hotelzimmern). 

2. Voraussetzungen 

Die Tätigkeit muss grundsätzlich für die Te-
learbeit geeignet sein. Dies ist dann nicht 
der Fall, wenn die Tätigkeit zwingend in der 
Dienststelle verrichtet werden muss, z.B. 
Tätigkeiten in der Pfl ege, Reinigung, Haus-
wirtschaft, Kinderbetreuung, Empfang, 
Mesner- und Hausmeistertätigkeiten, ggf. 
bestimmte Beratertätigkeiten und die öffent-
liche Kirchenmusik. 

3. Anspruch

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat hier, 
entgegen den allgemeinen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen, den Mitarbeitenden ab einer 
3-Tage-Woche einen Rechtsanspruch auf 
Home-Offi ce im Umfang von einem Tag pro 
Woche eingeräumt. 
Mit Beschäftigten, die weniger als 3 Tage in 
einer Woche arbeiten, können dennoch indi-
viduelle Vereinbarungen über das Verrichten 
der Tätigkeit im Home-Offi ce getroffen wer-
den. Es besteht hierauf aber kein Anspruch 
nach der Anlage 1.3.2. 
Einvernehmlich können Dienstgeber und 
Beschäftigte/r immer eine höhere Anzahl von 
Tagen im Home-Offi ce vereinbaren. 
Eine Ablehnung durch den Dienstgeber 
kommt nur aus dringenden betrieblichen 
Gründen in Betracht. Wir bitten dabei zu be-
achten, dass an die Ablehnung große Hürden 
gestellt sind. Es ist dabei darauf zu achten, 
dass eine Ablehnung nicht nur aus den Grün-
den gerechtfertigt ist, dass nicht mehr alle 
Beschäftigte am gleichen Ort arbeiten, kurze 
Absprachen nicht mehr möglich sein sollen, 
das Team schwieriger zusammenfi ndet. Hier 
muss der Arbeitgeber einen guten Weg fi n-
den, wie das Führen auf Distanz bestritten 
werden kann. An dieser Stelle verweisen 
wir auf die entsprechenden Schulungen 
des Evangelischen Oberkirchenrats für Füh-
rungskräfte. 

4. Aufteilung 

Die arbeitsvertraglich vereinbarte wöchent-
liche Arbeitszeit ist auf die betriebliche und 
auf die häusliche Arbeitsstätte aufzuteilen. 
Aufteilung der Arbeitszeit auf die häusliche 
und die betriebliche Arbeitsstätte, sowie die 
Verteilung der
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5. Kostentragung und Zuschüsse

Fahrzeiten zwischen betrieblicher und häus-
licher Arbeitsstätte gelten als nicht betriebs-
bedingt und fi nden keine Anrechnung auf die 
Arbeitszeit. Auch Fahrtkosten werden nicht 
übernommen. Ausnahmen hiervon sind in 
§ 3 Absatz 4 Satz 2 der Anlage 1.3.2 genannt.

Des Weiteren sind alle Zuschüsse und Kos-
tentragungsregelungen in § 6 der Regelung 
enthalten. Hierbei wird immer zwischen drei 
Fallkonstellationen unterschieden: zwischen 
50 % und 100 % der der individuellen Ar-
beitszeit im Home-Offi ce, weniger als 50 % 
und sporadisches Home-Offi ce. Nähere Aus-
führungen dazu im Folgenden:

a. Zwischen 50% und 100% der individu-
ellen Arbeitszeit im Home-Offi ce

Sofern die Arbeitszeit zwischen 50 % und 
100 % in der häuslichen Arbeitsstätte er-
bracht wird, werden die notwendigen und 
den Arbeitsschutzbestimmungen entspre-
chenden Arbeitsmittel für die häusliche Ar-
beitsstätte für die Zeit des Bestehens dieser 
häuslichen Arbeitsstätte vom Dienstgeber 
zur Verfügung gestellt und verbleiben im Ei-
gentum des Dienstgebers. Der Arbeitsplatz 
soll dem Standard in der Dienststelle ent-
sprechen. Auf Wunsch der/des Beschäftigten 
können private Büromöbel in der häuslichen 
Arbeitsstätte eingesetzt werden, sofern die-
se den Arbeitsschutzbestimmungen entspre-
chen. Hierfür werden keine Kosten erstattet. 
Der Dienstgeber erstattet dem/der Beschäf-
tigten auf Antrag pauschal für Internet und 
Telefon monatlich 25,00 Euro. Falls die Kos-
ten für Internet und Telefon niedriger sind als 
die entsprechende Pauschale, gilt Folgendes: 
liegen die monatlichen Kosten unter 12,50 

Euro, erfolgt keine Erstattung. Betragen die 
Kosten in den Fällen mindestens 12,50 Euro 
aber weniger als 25,00 Euro monatlich, wer-
den pauschal monatlich 12,50 Euro erstattet. 
Der/die Beschäftigte ist dazu verpfl ichtet 
bei der Beantragung dem Arbeitgeber einen 
entsprechenden Nachweis vorzulegen und 
auch jede Änderung mitzuteilen, welche den 
Anspruch ändern würde. Ein Abzug für die 
private Mitnutzung des Anschlusses erfolgt 
nicht. Dies ist bereits bei der Bemessung der 
Pauschale berücksichtigt. Der von dem/der 
Beschäftigten vorgelegte Kostennachweis 
muss sich nur auf den Haushalt der/des Be-
schäftigten beziehen, in dem die Telearbeit 
erbracht wird. Sie muss nicht den Namen 
der/des Beschäftigten enthalten.

b. Weniger als 50 % der individuellen 
Arbeitszeit im Home-Offi ce 

Bei der Erbringung der Arbeitsleistung von 
weniger als 50 % der vertraglich geschul-
deten Arbeitszeit in der häuslichen Arbeits-
stätte werden dem/der Beschäftigten ein 
mobiles Endgerät, zwei Bildschirme und eine 
Dockingstation vom Dienstgeber gestellt.

Der Dienstgeber erstattet dem/der Beschäf-
tigten auf Antrag pauschal für Internet und 
Telefon monatlich 12,50 Euro. Falls die Kos-
ten für Internet und Telefon niedriger sind 
als die entsprechende Pauschale, gilt Fol-
gendes: liegen die monatlichen Kosten unter 
12,50 Euro, erfolgt keine Erstattung. Der/
die Beschäftigte ist dazu verpfl ichtet bei der 
Beantragung dem Arbeitgeber einen entspre-
chenden Nachweis vorzulegen und auch jede 
Änderung mitzuteilen, welche den Anspruch 
ändern würde. 

(Sina Heider)

Aktuelles
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Gut zu wissen: New Work und neues Arbeiten

Die Begriffl ichkeit „New Work“ ist seit gerau-
mer Zeit in aller Munde. Dahinter steckt aber 
mehr, als nur ein neuer Schreibtisch. Durch 
die digitale Transformation kann nahezu von 
jedem Ort und zu jeder Zeit die Arbeit geleis-
tet werden. Dies stellt sowohl Arbeitnehmer 
als auch Arbeitgeber vor enorme Herausfor-
derungen. 

Auch in der Evangelischen Landeskirche 
als auch im Evangelischen Oberkirchenrat 
schreitet die digitale Transformation ste-
tig fort. Zudem erfordert der Neubau des 
Ev.  Oberkirchenrats auch neue Arbeitsfor-
men, um die Chancen der neu zur Verfügung 
stehenden digitalen, wie analogen Möglich-
keiten für die Organisation bestmöglich zu 
nutzen und man damit zukünftig handlungs-
fähig bleibt.

Aus diesen Gründen wurde ein Projekt na-
mens „Neues Arbeiten“ für den Ev.  Ober-
kirchenrat als auch für die gesamte 
Landeskirche aufgesetzt. 

Die Zeit bis zum Einzug in das neue Gebäu-
de soll genutzt werden, um die notwendigen 
Schritte zu gehen, begleitet von einem um-
fassenden Changemanagement, sowie einer 
Kulturinitiative. 

Dieser Prozess nimmt in den vergangenen 
Monaten seinen Anfang im Ev. Oberkirchen-
rat, wird aber konzentrisch nach und nach in 
die ganze Landeskirche übergreifen.

Mit immer geringer werdenden Ressourcen 
stehen wir als Landeskirche vor großen Her-

ausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Es 
bedarf daher neuer Arbeitsweisen, Arbeits-
formen und einer neuen Arbeitskultur, sowie 
eine dazu passende IT-Landschaft. 

Nun gilt es, dass die Mitarbeitenden dazu 
befähigt werden, neue digitale wie auch ana-
loge Möglichkeiten einzusetzen. 

WOL – Kaizen – Kanban – Scrum – WIP – 
Limits – Persona um nur ein paar neue agile 
Methoden zu benennen. Wann welche Me-
thode sinnvoll eingesetzt werden kann, hängt 
stark von den Aufgaben und dem Team ab. 

Damit die Leserinnen und Leser ein erstes 
Gespür dafür erhalten, wird jeweils eine Me-
thode pro Ausgabe im Mitteilungsheft erläu-
tert. 

Den Anfang macht WOL – Working out loud 
– diese wurde in den letzten Monaten im Ev. 
Oberkirchenrat ausprobiert. 

(Amélie Seifert)
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Working Out Loud – die eigene Arbeit sichtbar machen (new work)

Haben Sie sich schon mal gefragt, was ei-
gentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen den 
ganzen Tag machen?

Während wir das von unseren direkten Kol-
leginnen und Kollegen noch einigermaßen 
wissen, haben wir oft nur eine ziemlich vage 
oder gar keine Vorstellung, was die Kollegin-
nen und Kollegen in einer anderen Organisa-
tionseinheit machen. Das ist kein Wunder: die 
wenigsten von uns machen ihre Arbeit sicht-
bar und die Wahrscheinlichkeit von Zusam-
menarbeit sinkt, je weiter wir voneinander 
entfernt sind – räumlich und gedanklich. In 
einer Pandemie, und dem dadurch bedingten 
fl ächendeckenden Home Offi ce, ist spontane 
Zusammenarbeit unwahrscheinlich gewor-
den, es sei denn, wir kümmern uns aktiv dar-
an. Gerade, weil wir nicht mehr passiv daran 
teilhaben, was andere arbeiten (wir können 
es nicht zufällig beobachten) und weil infor-
melle Gespräche an der Kaffeemaschine oder 
im Aufzug nicht mehr zur Tagesordnung ge-
hören, schwindet das Gefühl der Nähe und 
Verbundenheit. Wir müssen aktiv etwas tun, 
um es herzustellen, anstatt es – wie bisher – 
passiv zu erfahren.

Eine Methode, dies zu stärken, ist Working 
Out Loud. Dahinter verbirgt sich ein Konzept 
der Zusammenarbeit, das uns dabei hilft Zie-
le zu erreichen, Neues zu lernen und unser 
(Arbeits-)Leben proaktiv zu gestalten. Die 
Grundlage dafür ist das Sichtbarmachen der 
eigenen Arbeit, indem wir großzügig teilen, 
was wir können, wissen und gelernt haben 
und woran wir gerade arbeiten und dadurch 
intensive Kontakte zu anderen Personen 

herstellen. Außerdem zeigen wir Interesse 
an anderen Aufgabengebieten. Durch zielge-
richtetes Entdecken beginnen wir Bereiche zu 
erforschen, die uns bisher fremd waren. Es 
geht darum, ein Netzwerk aufzubauen, dass 
nicht nur darauf beruht, Visitenkarten zu tau-
schen, sondern fruchtbare und bedeutsame 
Beziehungen zu entwickeln und dadurch un-
geahnte Türen zu öffnen – für andere und für 
uns selbst. Dabei geht es nicht darum, vor-
her zu überlegen, was der Kontakt zu Person 
XY bringen könnte, sondern den Nutzen als 
netten, aber unerheblichen Nebeneffekt zu 
sehen: es geht nicht ums Nehmen, sondern 
ums Geben, ohne etwas zu erwarten.

  Was ist nun der Vorteil davon? 

Durch das Sichtbarmachen der eigenen Ar-
beit kann diese überhaupt erst von anderen 
gesehen und wertgeschätzt werden. Viel-
leicht bekommen wir Unterstützung, nütz-
liches Feedback und Wertschätzung aus 
bisher ungeahnter Richtung. Vielleicht helfen 
wir durch unser großzügiges Teilen anderen 
dabei, ihre Aufgaben schneller oder besser 
umzusetzen oder geben den entscheidenden 
Denkanstoß in einer verzwickten Lage.

Der Kern von Working Out Loud sind so ge-
nannte Working Out Loud Circles: Ein Kreis 
von Personen, die sich vielleicht fl üchtig, 
vielleicht gar nicht oder vielleicht sehr gut 
kennen – darauf kommt es nicht an – es 
wird jedoch fruchtbarer und interessanter, 
wenn wir uns mit Personen zusammentun, 
die einen anderen Hintergrund als wir selbst 
haben, denn nur so können wir unseren Hori-
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zont erweitern. Ein Working Out Loud Circle 
besteht also aus einer Handvoll Personen, 
die sich darauf verständigen über zwölf 
Wochen hinweg jede Woche eine Stunde zu 
investieren, um jede für sich an einem indi-
viduellen Ziel zu arbeiten und sich gegensei-
tig an ihren Fortschritten zu beteiligen. Für 
diese zwölf Wochen gibt es Circle Guides mit 
kleinen Aufgaben, die einem dabei helfen, 
Entdeckungen zu machen, Beziehungen auf-
zubauen, großzügig eigenes Wissen zu teilen, 
die Arbeit sichtbar zu machen und letztlich 
im eigenen Tun besser zu werden. Dreh- 
und Angelpunkt ist das Veröffentlichen von 
kleinen Beiträgen in sozialen Netzwerken. 
Wer Social Media nicht mag, kann natürlich 
auch E-Mails schreiben und die Lerneffekte 
und Gedankengänge mit Personen teilen, die 
vielleicht auch mit dem Thema befasst sind. 
Wer mutig ist, schickt seine Beiträge auch 
an Personen, die bisher nicht zum eigenen 
Netzwerk gehörten. Die Circle Guides geben 
Anleitung zum Formulieren von E-Mails oder 
Beiträgen und geben Anregungen, wie Wert-
schätzung geübt werden kann – uns selbst 
und anderen gegenüber. 

Ganz nebenbei werden wir übrigens freund-
licher zueinander und erfahren mehr Freund-
lichkeit und Unterstützung – und machen 
dadurch Arbeit menschlicher. Die Theorie 
sagt, wir als Menschen haben drei psycho-
logische Grundbedürfnisse: wir wollen uns 
kompetent, eingebunden und selbstbestimmt 
fühlen. Wenn diese Bedürfnisse befriedigt 
werden, sind wir motiviert, produktiv und 
zufrieden. Oder anders gesagt: wir wollen, 
dass unsere Meinung, unsere Arbeit etwas 
bedeutet, dass wir uns weiterentwickeln, in 
etwas besser werden und unter Kontrolle ha-
ben, was wir wie tun. Wann war das für Sie 
zuletzt so? 

Wenn es sehr lange her ist, dann könnten 
Sie vielleicht darüber nachdenken, dies aktiv 
anzugehen und vielleicht einem Working Out 
Loud Circle beitreten oder einen gründen.

(Anna Mareike-Oetken)

Anmerkung: 

Working Out Loud wurde von John Stepper entwickelt. Es gibt sehr gute Bücher 
und kostenlose Anleitungen im Internet.
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Hilfestellungen

In diesem Mitteilungsheft erhalten Sie drei Tipps und Trick rund um MS Teams 365

  Nie mehr eine Chatnachricht zu früh absenden 

Wer kennt das nicht?

Da möchte man doch eigentlich nur einen 
Zeilenumbruch nach der Begrüßung einfü-
gen, drückt auf   [Enter] und schon ist die 
Teams-Chatnachricht abgesendet.

Die Tastenbelegung   [Enter] = Senden lässt 
sich nicht umschalten, aber es gibt andere 
Wege damit umzugehen.

 Nachricht bearbeiten

1. Um die schon abgesendete Nachricht 
nachträglich zu ändern, klicken Sie auf 
die drei Punkte … , die erscheinen, wenn 
Sie mit der Maus über die verschickte 
Nachricht fahren:

2. Wählen Sie dort „Bearbeiten“ aus:

3. Dann können Sie Ihre Nachricht ergän-
zen und mit einem Klick auf den Haken 
 fertig bearbeiten:

Aktuelles
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4. An der Nachricht erscheint nun ein klei-
ner Hinweis:  Bearbeitet , der Sender und 
Empfänger signalisiert, dass die Nach-
richt schon mal anders aussah. Alter-
nativ kann die Nachricht auch gelöscht 
werden.

 Zeilenumbruch einfügen

Um einen Zeilenumbruch einzufügen, gibt es 
zwei Methoden. Die Erste ist  [Umschalt] + 
  [Enter] zu drücken, anstelle nur   [Enter]. 
Mit dieser Tastenkombination wird tatsäch-
lich ein Zeilenumbruch in die Chatnachricht 
eingefügt.

Die zweite Methode ist, den Formatierungs-
modus bei Nachrichten zu nutzen. Dazu, un-
terhalb des Nachrichtenfeldes auf folgende 
Schaltfl äche klicken: 

Es klappt sich eine zusätzliche Menüleiste 
aus und die Chatnachricht kann nun im For-
matierungsmodus geschrieben werden, da-
durch ändert sich auch die Tastenbelegung. 
Jetzt kann   [Enter] gedrückt werden und 
es wird ein Zeilenumbruch in der Nachricht 
gemacht!

  Personen in Teams erwähnen, um sie 
auf etwas aufmerksam zu machen

Die Kommunikations- und Zusammenar-
beitsanwendung Microsoft Teams1 nutzen 
wir häufi g um Informationen auszutauschen. 
Der Lifehack #2 zeigt uns wie das noch effek-
tiver funktioniert.

Eine @Erwähnung ist mit einem Tippen auf 
die Schulter zu vergleichen – eine gute Mög-
lichkeit, jemanden in einer Kanalunterhaltung 
oder einem Gruppenchat auf etwas aufmerk-
sam zu machen.

1. Geben Sie in das Feld, in das Sie Ihre 
Nachricht eingeben, das Zeichen @ und 
dann die ersten Buchstaben des Vorna-
mens der Person ein.

Aktuelles
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2. Wählen Sie die Person aus. Wiederho-
len Sie dies für alle Personen, die Sie 
@ erwähnen möchten.

 Jede Person, die Sie @ erwähnen, erhält 
eine Benachrichtigung  im eigenen 
Aktivitätsfeed. Schauen Sie doch mal 
nach, ob neben Aktivität 

 ein roter Kreis angezeigt wird. Viel-
leicht hat Sie jemand @erwähnt.

@Erwähnungen sind jedoch nicht 
nur für einzelne Personen möglich, 
sondern innerhalb eines Team auch 
für das ganze Team oder einen Ka-
nal in demselben. Tippen Sie ein-
fach den Teamnamen nach dem @ 
ein. 

So können Sie bei wichtigen Nachrich-
ten das gesamte Team schnell darauf 
aufmerksam machen.

  Testanruf in MS Teams durchführen

 Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie 
ein 🎧 Headset angeschlossen haben und 
im nächsten Teams-Anruf lief trotzdem der 
Laptoplautsprecher?

Gelegentlich ändern wir unser Lautsprecher /
Mikrofon-Gerät, dabei kommt es vor das MS 
Teams das zu verwendende Gerät nicht auto-
matisch umstellt.

Geschuldet ist diese Problematik unter ande-
rem den vielen verschiedenen Treibern, die 
es für Headsets / Mikrofone gibt. 

Zum Glück gibt es in jedem Teams-Anruf die 
Möglichkeit über die Geräteeinstellungen das 
passende Gerät auszuwählen. Entweder di-
rekt vor Beitritt in die Besprechung über den 
Eintrittsbildschirm:

Oder auch noch in der Besprechung: 

Aktuelles
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Bei einem Aus- oder Einstöpseln von Mikro-
fon / Headset empfi ehlt es sich aber auch die 
korrekte Funktion in MS Teams kurz über die 
Testanruffunktion sicherzustellen.

 Wie funktioniert ein 📞 Testanruf?

1. Klicken Sie in der MS Teams Anwendung 
(auf ihrem PC installiert) auf die Einstel-
lungen:

 2. Wählen Sie Geräte und dann „Testanruf 
führen“:

3. Nun startet ein Anruf mit Teststimme, 
So können Sie die korrekte Funktion von 
Lautsprecher, Kamera und Mikrofon tes-
ten:

4. Wenn Sie die – nach Aufforderung – ein-
gesprochene Nachricht danach selbst 
hören funktioniert Ihr Mikro und der 
Lautsprecher. 

Aktuelles
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Die Rundschreiben fi nden Sie unter folgender Internetadresse: 
rundschreiben.elk-wue.de

 AZ 50.10 Nr. 50.10-03-V62 | 
 14.04.2021
 Aktualisierte Regelungen zu Got-

tesdiensten und Empfehlungen zu 
Veranstaltungen während der Dauer der 
Corona Pandemie 

 AZ 87.574 Nr. 92.0302-03-08-02-V01 | 
 06.05.2021 
 Umgang mit einem PayPal Konto in den 

Finanzwesen Programmen Navision 
und CuZea

 AZ 55.4 Nr. 58.12.00-03-04-V04 | 
 06.05.2021
 Churches for Future 

 AZ 42.50 Nr. 42.5-03-V01 | 11.05.2021
 Förderprogramm „Kirchturmdenken“ 

für die Vermittlung von Kirchengebäu-
den im ländlichen Raum 

 AZ 21.31-4 Nr. 21.31-08-V01 | 
20.05.2021

  Dienstwohnung – hier: Neuer Bewer-
tungsabschlag für Pfarrdienstwohnun-
gen

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V79 | 27.05.2021
 Einführung einer neuen Anlage 2.1.3 

Arbeitsrechtliche Regelung über die 
Rechtsverhältnisse für Studierende 
in ausbildungsintegrierten dualen Studi-
engängen

 AZ 71.2 Nr. 71.2-08-V06 | 01.06.2021
 Pdf-Broschüre „Kirchensteuer, Staats-

leistungen und Besitztümer. Wie reich 
ist die evangelische Kirche wirklich?

 AZ 46.72 Nr. 46.00-07-V10 | 
07.06.2021

 Elternbeiträge in Kindertagesstätten 
Fortschreibung der Gemeinsamen Emp-
fehlungen der Kirchen und der Kommu-
nalen Landesverbände zur Festsetzung 
der Elternbeiträge für das Kindergarten-
jahr 2021/2022 

 AZ 11.30 Nr. 11.36-03-01-V05 | 
18.06.2021

 Tagung der 16. Württ. Ev. Landes-
synode von Freitag, 2. Juli 2021 bis 
Samstag, 3. Juli 2021 im Hospitalhof in 
Stuttgart hier: Fürbitte in den Gottes-
diensten 

 AZ 50.11-5 Nr. 50.11-12-01-03-V18 | 
24.06.2021

 Auslieferung der neuen Trauagende an 
die landeskirchlichen Pfarrämter

 AZ 11.820 Nr. 96.2-04-01-03-V01 | 
24.06.2021

 Datenschutz und Informationssicherheit 
in Kirchenbezirken – Informationen zum 
aktuellen Umsetzungsstatus

Rundschreiben OKR
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 AZ 50.40-2 Nr. 52.0-03-01-V16 | 
01.07.2021

 Neuer Gesamtvertrag mit der VG Mu-
sikedition über das Vervielfältigen von 
Noten und Liedtexten

 AZ 50.10 Nr. 50.10-03-V67 | 
01.07.2021

 Regelungen zu Gottesdiensten während 
der Dauer der Corona-Pandemie

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V81 | 01.07.2021
 Leitfaden zur arbeitsmedizinischen 

Betreuung in der EKD

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V80 | 01.07.2021
 Neue Entgeltordnung (KAO) für Be-

schäftigte in der Bildungsarbeit 
 (VGP 15)

 AZ 0 Nr. GZ 91.01-01-V02 | 01.07.2021
 Hinweise zum Impressum bei Telemedi-

en 

 AZ 13.100 Nr. 75.6-19-09-02-V04/7. | 
08.07.2021

 Überbrückungshilfe III 

 AZ 71.2 Nr. 71.2-08-V08 | 14.07.2021
 Finanzkommunikation der Landeskir-

che: „Kirchensteuer wirkt“. Broschüre 
und weitere Materialien zur Verwen-
dung der Kirchensteuer

 AZ 71.2 Nr. 71.2-08-V08 | 15.07.2021
 Landeskirchliche Einigungsstelle nach 

dem Mitarbeitervertretungsgesetz 
Württemberg

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V82 | 15.07.2021
 Rundschreiben über die Teilhabe 

schwerbehinderter kirchlicher Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Bereich der 
Ev. Landeskirche in Württemberg 

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V86 | 29.07.2021 
 Pfl ege-Änderungen der Anlage 3.7.3 

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V85 | 29.07.2021
 Vergütungsrundschreiben 2021 – In-

formationen zu den Entgelterhöhungen 
2021 und 2022

 AZ 13.09-4 Nr. 76.8-18-V88/6a.1 (Vers.) 
 | 29.07.2021
 Kündigung Sammelvertrag Betriebs-

schließungs-Versicherung 

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V84 | 29.07.2021
 Verlängerung des Tarifvertrags zu fl e-

xiblen Arbeitszeitregelungen für ältere 
Beschäftigte (TV FlexAZ) 

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V87 | 02.08.2021
 Eingruppierung von Fahrer/innen im 

Mahlzeitendienst und Änderung der 
Anlage 3.7.2 (NBH)

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V88 | 03.08.2021
 Arbeitsrechtliche Folgen bei symp-

tomlosen Quarantäneregelungen und 
pandemiebedingte Reisewarnungen bei 
Auslandsaufenthalten 2021

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V89 | 05.08.2021
 Wer, wie, was! – Leitfaden zur arbeits-

medizinischen Betreuung in der EKD 
– Online-Schulung der EFAS –

Rundschreiben OKR
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 AZ 0 Nr. 91.50-06-V08 | 12.08.2021
 Warnung vor zweifelhaften Angebo-

ten 

 AZ 71.5 Nr. 71.5-03-02-01-V21 | 
12.08.2021 

 Änderung im Bereich der Unternehmer-
eigenschaft von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts – § 2b Umsatz-
steuergesetz hier: Aktualisierung ABC 
der Tätigkeiten der Kirchengemeinden

 AZ 71.7 Nr. 71.2-11-01-V04 | 
02.09.2021 

 Finanzkommunikation: Unterrichtsbau-
steine zum Thema „Kirchensteuer“ 

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V91 | 23.09.2021
 Arbeitsrechtliche Regelung über die 

Eingruppierung von Studierenden

 AZ 12.08-3 Nr. 20.7-02-V20 | 
30.09.2021 

 Prävention sexualisierte Gewalt: Bro-
schüre Bewerbungsverfahren achtsam 
gestalten

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V90 | 30.09.2021
 Änderung der Anlage 1.3.2 – Neue Ar-

beitsrechtliche Regelung zur Telearbeit

 AZ 50.10 Nr. 50.10-03-V70 | 
30.09.2021 

 Regelungen zu Gottesdiensten unter 
Pandemiebedingungen

 AZ 13.09-4 Nr. 76.8-07-01-V28 | 
21.10.2021

 Änderung der Konditionen in der erwei-
terten Vermögensschaden-Haftpfl icht-
versicherung zum 01.01.2022 

 AZ 25.00 Nr. 25.0-10-V92 | 21.10.2021 
 VBG-Seminare 2022 

 AZ 13.120 Nr. 71.5-03-02-01-V23 | 
28.10.2021 

 Umsatzsteuer-Änderung im Bereich 
der Unternehmereigenschaft von 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts – hier: Termine für Workshops

 AZ 11.30 Nr. 11.36-04-03-V06 | 
28.10.2021 

 Tagung der 16. Württ. Ev. Landessy-
node von Donnerstag, 25. November 
bis Samstag, 27. November 2021 im 
Hospitalhof in Stuttgart hier: Fürbitte in 
den Gottesdiensten

 AZ 20.77-0 Nr. 26.41-08-V15 | 
28.10.2021 

 Mentoring für Frauen und Männer in der 
Kirche

 AZ 20.76-7 Nr. 26.67-02-07-V02 | 
28.10.2021 

 Qualifi zierungen der unmittelbaren 
Vorgesetzten für die Aufgaben der 
Personalentwicklung
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23 Freud und Leid

Karin Hartmann, Achstetten,
Gabriele Matthes-Seeger Schwäbisch Hall

Zum 65. Geburtstag
Regina Jantz, Reutlingen
Sabine Birkhofer, Reichenbach
Waltraud Häfele, Fellbach
Renate Fiedler, Eppingen

zum 70. Geburtstag
Kurt Mauser, Reutlingen-Ohmenhausen
Renate Mauser, Engstingen
Rosemarie Maierth, Owen
Elisabeth Kalantar, Leinfelden
Annerose Reisch, Gomaringen

Zum 80. Geburtstag
Annemarie Dannenmann, Nehren
Michael Buchwald, Burghausen
Dietmar Spreer, Weil der Stadt

Wir begrüßen neue Mitglieder: 

Gabi Deuß, Wilhelmsdorf
Dirk Gundel, Ebersbach-Musbach
Kerstin Guth, Mössingen
Andrea Hausmann, Filderstadt
Anette Hummel, Esslingen
Eva Leibold, Höpfi gheim
Anna Mareike Oetken, Stuttgart
Petra Schlienz, Kernen
Kathrin Siegler, Weissach i.T.
Kerstin Wenzke, Remseck

Wir gratulieren

zum 40. Geburtstag
Kathrin Förster, Erdmannshausen
Simone Weiß, Göppingen

zum 50. Geburtstag
Larissa Schulz, Stuttgart
Eva Leibold, Höpfi gheim
Heike Neumann, Baltmannsweiler
Christiane-Rosina Höhn, Winterbach

zum 60. Geburtstag
Frank Kaltenborn, Esslingen
Carola Schürrle, Göppingen
Rosemarie Herter, Stuttgart
Martina Zoll, Weissach
Michael Häfele, Aalen
Elke Rokita-Schwardmann, Deckenpfronn
Elke Schmid, Reutlingen
Kerstin Jeutter, Rudersberg-Schlechtbach
Reinhard Schmid, Pfalzgrafenweiler
Klaus Röger, Murrhardt
Sabine Küpster, Reudern

Wir begrüßen... Wir graturlieren... Wir trauern um.....



Gott, gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann,

den Mut, 
Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann,

und die Weisheit, 
 das eine vom anderen zu unterscheiden.

Gebet von Reinhold Niebuhr


